
Beitragsordnung SV Reudern ab 1.1.2008

Beitragsordnung gültig ab 1.1.2008

Nr. Bezeichnung Jahresbeitrag

1 Kinder u. Jugendliche bis 18 Jahre 35,00 €

2 Erwachsene aktiv/passiv 60,00 €
( Einzelpersonen über 18 Jahre)

3 Familienbeitrag I 90,00 €
( Ehep./Lebensgem.ohne Kinder unter 18 Jahren u.

Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren)

4 Familienbeitrag II 100,00 €
(Familien mit Kindern unter 18 Jahren)

5 Schüler/Studenten  (mit Nachweis) 35,00 €
und Wehr- bzw. Ersatzdienst

6 beitragsfrei wg. Ehrenmitgliedschaft    0,00 Euro
7 beitragsfrei wg. Familienbeitrag oder sonstigem Familienbeitrag 

8 Rentner (auf Nachweis) 35,00 €

9 Rentnerehepaar (auf Nachweis) 45,00 €

10 Funktionäre 35,00 €
(Funktionäre im Sinne der Beitragsordnung sind alle in der 

Abteilungsversammlung bzw. Hauptversammlung gewählten

Mitglieder)

Einmalige Aufnahmegebühr 10,00 €

Für Barzahlung und Banküberweisung wird ein Bearbeitungszuschlag

von Euro 2.50 fällig, sofern der fällige Mitgliedsbeitrag nicht bis

zum 1.4. bezahlt wurde. Kosten von Rücklastschriften (Änderung

der Kontoverbindung, mangels Deckung usw.) gehen grundsätzlich

zu Lasten des betroffenen Mitglieds

Erstellt am: 19.03.2011


